
2. Änderungssatzung
zur Satzung der Gemeinde Melsdorf über die Benutzung der 

Kindertageseinrichtung und die Erhebung von Benutzungsgebühren (KiTa- 
Satzung Melsdorf)

Vor dem Hintergrund des Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen 
und in Kindertagespflege (Kindertagesförderungsgesetz - KiTaG) vom 12.12.2019 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 757), zuletzt geändert durch Art 4. des Gesetzes vom 23.07.2025 (GVOBI. Schl.- 
H. 2025 Nr. 108) wird auf Grundlage des § 4 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 und § 17 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein i.d.F. vom 28.02.2003 (GVOBI. 2003, S. 57), zuletzt 
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 25.07.2025 (GVOBI. Schl.-H. 2025 Nr. 121) in der 
jeweils geltenden Fassung, i.V.m. § 1 Abs. 1, §§ 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9a und 18 Abs.2 des 
Kommunalabgabengesetzes für Schleswig-Holstein i.d.F. der Bekanntmachung vom 
10.01.2005 (GVOBI. 2005, S. 27) zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBI. 
2022, S. 564) in der jeweils geltenden Fassung, Art. 6 Abs. 1 e der Verordnung (EU) 2016/679 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABI. L 119 vom 
4.5.2016, S. 1-88) in der jeweils geltenden Fassung und §§ 3 Abs. 1, 4 des Gesetzes zum 
Schutz personenbezogener Daten vom 02.05.2018 (GVOBI. 2018, S. 162) in der jeweils 
geltenden Fassung nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Melsdorf vom 17.12.2025 folgende 2. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Melsdorf 
über die Benutzung der Kindertageseinrichtung und die Erhebung von Benutzungsgebühren 
erlassen:

Artikel I 
Änderungen

1. In § 8 wird folgender Satz angefügt:

Das Vorliegen eines Ausschließungsgrundes nach Ziffern 1 bis 8 ist den 
Personensorgeberechtigten unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

2. Die Überschrift von § 13 wird geändert in „Lebensmittelpauschale, Ausflüge und 
Veranstaltungen“

3. Im § 13 wird folgender Absatz 2 angefügt:

(2) Neben den Betreuungsgebühren für U3- und Ü3-Kinder wird für Lebensmittel und 
Getränke, die außerhalb der Mittagsverpflegung gereicht werden, eine gesonderte 
Gebührenpauschale (Lebensmittelpauschale) von 5,00 € je Monat und Kind erhoben.

Artikel II 
Inkrafttreten

Diese 2. Änderungssatzung tritt hinsichtlich der Ziffer 1 am Tage nach der Bekanntmachung, 
im Übrigen zum 01.01.2026 in Kraft.
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